
  

  

  

 

Mandanten-Information für das Bau- und Baunebengewerbe 
 

Im Dezember 2023 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

wer sich mit einem Einspruch gegen seinen 
Steuerbescheid wehrt, bekommt - rein statistisch 
gesehen - fast in zwei von drei Fällen recht. Wir 
stellen Ihnen die neueste Einspruchsstatistik vor. 
Darüber hinaus beleuchten wir, wie Elektrofahr-
zeuge staatlich gefördert werden und welche 
Steuervorteile es gibt. Der Steuertipp zeigt, wel-
che Kosten bei Unwetterschäden als außerge-
wöhnliche Belastungen absetzbar sind. 

Statistik  

Fast zwei Drittel der Einsprüche beim 
Finanzamt haben Erfolg 

Nach einer aktuellen Statistik des Bundesfinanz-
ministeriums haben Steuerzahler im Jahr 2022 
insgesamt 2.978.644 Einsprüche bei ihren Fi-
nanzämtern eingelegt. Zusammen mit den noch 
unerledigten Einsprüchen aus den Vorjahren hat-
ten die Finanzämter damit über 5,59 Millionen 
Einsprüche zu bearbeiten. 

In knapp zwei Drittel der Fälle (64 %) waren die 
Steuerzahler mit ihrem Einspruch erfolgreich, so 
dass die Bescheide zu ihren Gunsten geändert 
wurden. Tatsächlich oder zumindest teilweise er-
folglos blieben nach der Statistik nur 18 % der 
Einsprüche. In diesen Fällen wurde durch (Teil-) 
Einspruchsentscheidung ganz oder teilweise ab-
schlägig über die Einsprüche entschieden. 17,3 % 
der Einsprüche nahmen die Einspruchsführer zu-
dem selbst wieder zurück. 

Hinweis: Die hohe Erfolgsquote bei den Ein-
sprüchen zeigt, dass es sich durchaus lohnen 
kann, Einspruch gegen den eigenen Steuerbe-
scheid einzulegen. In die Statistik fallen aber 
auch „Einspruchserfolge“, die darauf zurück-
gehen, dass der Steuerzahler zum Beispiel ei-
gene Fehler korrigiert und vergessene absetz-
bare Kosten nacherklärt. 

Steuerbescheide sind zeitnah nach Erhalt auf 
Richtigkeit zu prüfen, denn Einsprüche müssen 
innerhalb eines Monats nach Erhalt des Be-
scheids schriftlich beim jeweils zuständigen Fi-
nanzamt eingehen.  

Hinweis: Selbstverständlich prüfen wir Ihre 
Steuerbescheide zeitnah und kümmern uns bei 
fehlerhaften Bescheiden um Ihren Rechts-
schutz. Da das Einspruchsverfahren seine Tü-
cken hat, sollten Sie bei Einsprüchen auf unse-
re Expertise setzen. 
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Sozialversicherungsbeiträge  

Kein Arbeitslohn bei Nachzahlung  
aufgrund eines Summenbescheids 

Rentenversicherungsträger können die Beiträge 
zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosen-
versicherung ohne individuelle Zuordnung zu den 
einzelnen Arbeitnehmern pauschal über einen so-
genannten Summenbescheid festsetzen. Zugrunde 
gelegt wird dann nur die Summe der vom Arbeit-
geber gezahlten Arbeitsentgelte. Diese Möglich-
keit besteht, wenn der Arbeitgeber seine Auf-
zeichnungspflichten verletzt hat, so dass Ar-
beitsentgelte nicht mehr den einzelnen Beschäf-
tigten zugeordnet werden können. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, 
dass nachentrichtete Gesamtsozialversicherungs-
beiträge aufgrund eines Summenbescheids nicht 
zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehören. 

Geklagt hatte ein Arbeitgeber, der Sachzuwen-
dungen an seine Arbeitnehmer zwar pauschal 
lohnversteuert, aber keine Sozialversicherungs-
beiträge darauf abgeführt hatte. Die Zuwendun-
gen konnten später nicht mehr individuell den be-
troffenen Lohnkonten zugerechnet werden. Daher 
vereinbarte der Arbeitgeber mit der Deutschen 
Rentenversicherung Bund, die Sozialversiche-
rungsbeiträge über pauschalierte Summenbe-
scheide nachzuzahlen. Das Finanzamt erließ we-
gen der nachentrichteten Arbeitnehmeranteile ei-
nen Lohnsteuer-Nachforderungsbescheid, erlitt 
damit vor dem BFH jedoch Schiffbruch: Bei den 
Zahlungen handelte es sich nicht um „fremdnüt-
zige“ Zahlungen zugunsten der Arbeitnehmer, 
sondern um „systemnützige“ Zahlungen zum 
Vorteil der Sozialkassen. Deshalb kommt eine 
Lohnversteuerung nicht in Betracht. 

Zahlungen aufgrund eines Summenbescheids 
bewirken beim Arbeitnehmer keinen Vorteil, da 
sie ihm nicht individuell zurechenbar sind. Viel-
mehr handelt es sich nur um eine Sonderabgabe 
des Arbeitgebers, die aus der Verletzung seiner 
Aufzeichnungspflichten resultiert. 

Aufgabegewinn  

Wenn Erben rückwirkend die  
Betriebsaufgabe erklären 

Bei der Berechnung der Erbschaftsteuer dürfen 
Erben Nachlassverbindlichkeiten abziehen, so 
dass sich ihr steuerpflichtiger Erwerb und somit 
die von ihnen zu zahlende Erbschaftsteuer redu-
ziert. Abziehbar sind unter anderem die vom Erb-
lasser herrührenden (nichtbetrieblichen) Schul-
den. Hierzu gehören auch die Einkommensteuer-
schulden des Erblassers, die auf sein Todesjahr 

entfallen. Diese Schulden wurden noch von ihm 
„erarbeitet“, denn er selbst hat die Steuer noch zu 
Lebzeiten in eigener Person ausgelöst - auch für 
den Fall, dass sie erst zum Ablauf des Jahres und 
somit nach dem Tod entsteht.  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich ent-
schieden, dass Steuerschulden infolge einer 
rückwirkend von den Erben erklärten Betriebs-
aufgabe nicht als Nachlassverbindlichkeiten ab-
gezogen werden dürfen.  

Im Streitfall hatten sechs Erben einen verpachte-
ten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb geerbt 
und beim Finanzamt rückwirkend dessen Aufga-
be erklärt (auf einen Zeitpunkt vor dem Tod des 
Erblassers). Hierdurch entstand ein steuerpflich-
tiger Aufgabegewinn, der im Todesjahr zu einer 
erhöhten Einkommensteuer führte. Die Erben 
wollten diese Steuerlast bereicherungsmindernd 
bei der Erbschaftsteuer abziehen, weil die Schul-
den schließlich vom Erblasser „herrührten“. 

Der BFH hat dies jedoch abgelehnt. Einkommen-
steuerschulden aus dem Todesjahr des Erblassers 
dürfen zwar als Nachlassverbindlichkeiten abge-
zogen werden, diese Regelung gilt aber nicht, 
wenn die Steuer aus einer von den Erben er-
klärten Betriebsaufgabe resultiert. In diesem 
Fall entsteht der Aufgabegewinn erst durch die 
Erklärung der Erben. Erst diese Erklärung ist die 
entscheidende Ursache für die rückwirkende Be-
triebsaufgabe und die Steuerentstehung. Die 
Steuer auf den Aufgabegewinn rührt somit nicht 
vom Erblasser her und ist im Ergebnis daher 
nicht als Nachlassverbindlichkeit abziehbar. 

Hinweis: Diese Entscheidung des BFH ist auf 
die Aufgabe eines Gewerbebetriebs übertrag-
bar. Setzen Sie im Vorfeld einer Betriebsauf-
gabe und in Nachfolgefragen auf unsere steu-
erliche Expertise! 

Vermietung  

Schon ab 2023 gibt es verbesserte  
Abschreibungsmöglichkeiten 

Wer Wohnraum vermietet, ist in der Regel an ei-
ner möglichst hohen Abschreibung seines Miet-
objekts interessiert, um seine steuerpflichtigen 
Mieteinkünfte zu mindern. Ab 2023 wurden die 
Abschreibungsmöglichkeiten für Vermietungsob-
jekte verbessert. Seither gilt: 

Immobilien des Privatvermögens, die nach dem 
31.12.2022 fertiggestellt und zu Wohnzwecken 
vermietet werden, dürfen mit jährlich 3 % line-
ar abgeschrieben werden. Für ältere Immobilien 
gilt nach wie vor ein Abschreibungssatz von 2 % 
bzw. 2,5 % pro Jahr. Die erhöhte Abschreibung 
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von 3 % führt dazu, dass Mietobjekte nun schon 
innerhalb von 33 Jahren abgeschrieben werden 
können (statt bisher über 50 bzw. 40 Jahre). 

Bereits 2019 hatte der Gesetzgeber eine Sonder-
abschreibung zum Neubau von Mietwohnungen 
von bis zu 5 % pro Jahr eingeführt, die für die 
ersten vier Jahre ab Fertigstellung neben der re-
gulären Abschreibung in Anspruch genommen 
werden konnte. Diese Förderung war 2021 ausge-
laufen. Nun hat der Gesetzgeber diese Sonderab-
schreibung wieder eingeführt und an die Einhal-
tung bestimmter Gebäudeeffizienzvorgaben ge-
koppelt. Die neuen Förderregelungen gelten für 
Baumaßnahmen, bei denen der Bauantrag in den 
Jahren 2023 bis 2026 gestellt oder eine Bauan-
zeige in diesem Zeitraum getätigt wurde.  

Wie bei der Vorgängerregelung darf in den ersten 
vier Jahren neben der regulären Abschreibung ei-
ne Sonderabschreibung von 5 % pro Jahr abgezo-
gen werden. Die neu errichtete Wohnung muss 
dafür aber in einem Gebäude liegen, das die Kri-
terien für ein „Effizienzhaus 40“ mit Nachhaltig-
keitsklasse/Effizienzgebäudestufe 40 erfüllt, und 
dies ist durch das „Qualitätssiegel Nachhaltiges 
Gebäude“ (QNG) nachzuweisen. Die Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten dürfen zudem 
4.800 € pro qm Wohnfläche nicht übersteigen. 
Nach der früheren Regelung lag diese Baukos-
tenobergrenze noch bei 3.000 €. Als Bemes-
sungsgrundlage für die Sonderabschreibung darf 
maximal ein Betrag von 2.500 € pro qm Wohn-
fläche angesetzt werden (früher 2.000 €). 

Hinweis: Nutzen Sie unser Beratungsangebot 
zur Gebäudeabschreibung! 

Photovoltaik  

So bleiben die Einnahmen aus  
Balkonkraftwerken steuerfrei 

Miniphotovoltaikanlagen sind in aller Munde. 
Selbst die kleinsten Dachflächen und Balkonver-
kleidungen werden mit Solarmodulen ausstaffiert, 
um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und 
die eigene Stromrechnung zu senken. Zur steuer-
lichen Behandlung dieser „Balkonkraftwerke“ 
gilt Folgendes: 

Sämtliche Einnahmen und Entnahmen im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb von Photovoltaik-
anlagen mit einer installierten Bruttoleistung von 
bis zu 30 kWp sind bereits rückwirkend ab dem 
01.01.2022 einkommensteuerbefreit. Photovol-
taikanlagen sind unabhängig von der Verwen-
dung des erzeugten Stroms von der Steuerpflicht 
befreit. Sowohl der geldwerte Vorteil der Ei-
genversorgung als auch die Einnahmen aus der 
Einspeisevergütung müssen nicht mehr in der 

Steuererklärung angegeben werden. Die Ermitt-
lung des Gewinns entfällt und die Anlage EÜR 
zur Einkommensteuererklärung muss nicht mehr 
ausgefüllt werden. Im Gegenzug können aber 
auch keine Aufwendungen für eine Photovoltaik-
anlage mehr geltend gemacht werden.  

Die Steuerbefreiung gilt zudem für den Betrieb 
mehrerer Anlagen von je 30 kWp bis zu einer 
summierten Gesamtleistung von 100 kWp. Die 
Anlagen müssen sich auf, an oder in Einfamilien-
häusern (einschließlich Nebengebäuden) oder 
nicht Wohnzwecken dienenden Gebäuden (z.B. 
Garage/Carport) befinden. Auch wer eine Photo-
voltaikanlage im Mehrfamilienhaus oder in ge-
mischt genutzten Gebäuden betreibt, profitiert 
von dieser steuerlichen Vereinfachung. In Ge-
bäuden, die überwiegend zu Wohnzwecken ge-
nutzt werden, bleiben pro Wohn- und Gewerbe-
einheit 15 kWp steuerfrei. Beim Betrieb mehrerer 
Anlagen gilt auch hier eine Gesamthöchstgrenze 
von 100 kWp. 

Für die steuerliche Beurteilung der Größe einer 
Photovoltaikanlage ist die Bruttoleistung in kWp 
- wie im Marktstammdatenregister vermerkt - 
maßgeblich. In diesem Register der Bundesnetz-
agentur sind alle Photovoltaikanlagen eingetra-
gen. Ob der Betreiber der Anlage gleichzeitig der 
Eigentümer des Gebäudes ist, spielt keine Rolle, 
so dass auch Mieter profitieren. 

Hinweis: Bei der Lieferung und der Installati-
on von Solarmodulen und Komponenten wie 
Wechselrichter, Dachhalterungen, Solarkabel 
und Stromspeicher fällt keine Umsatzsteuer 
mehr an (Steuersatz von 0 %). 

Mobilität  

Staatliche Förderung und Steuervorteile 
für E-Fahrzeuge ab 2023 im Überblick 

Elektromobilität fördert der Staat auch in den 
Jahren 2023 und 2024, allerdings fällt die Förde-
rung nicht mehr so üppig aus wie in den Vorjah-
ren. Nach wie vor lassen sich mit einem Elektro-
auto zudem Steuern sparen. Die aktuell gelten-
den Regelungen im Überblick: 

 Seit dem 01.01.2023 werden nur noch rein 
batterieelektrische Fahrzeuge und Brennstoff-
zellenfahrzeuge mit dem Umweltbonus geför-
dert. Die bisherige Förderung für Plug-in-Hy-
bride ist entfallen. Für neu gekaufte Elektroau-
tos mit einem Nettolistenpreis bis 40.000 € 
lässt der Staat noch 4.500 € springen, bei Net-
tolistenpreisen von 40.000 € bis 65.000 € sind 
es 3.000 €. Hinzu kommen 2.250 € bzw. 
1.500 €, die der Hersteller zahlt. Die Mindest-
haltedauer beträgt jeweils zwölf Monate. Für 
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Elektrofahrzeuge mit Nettolistenpreisen über 
65.000 € gibt es keine staatliche Förderung. 

 Für geleaste Fahrzeuge mit einer Leasinglauf-
zeit ab 24 Monaten gelten die gleichen För-
dersätze. Liegt die Leasinglaufzeit allerdings 
zwischen zwölf und 23 Monaten, reduziert 
sich der Umweltbonus bei einem Nettolisten-
preis von unter 40.000 € auf 2.250 € vom 
Staat und 1.125 € vom Hersteller sowie bei 
einem Nettolistenpreis von 40.000 € bis 
65.000 € auf 1.500 € vom Staat und 750 € 
vom Hersteller. 

 Seit dem 10.09.2023 können nur noch Privat-
personen einen Förderantrag stellen. Unter-
nehmen, Stiftungen, Körperschaften und Ver-
eine erhalten für ihre Firmenwagen keinen 
Umweltbonus mehr. 

 Ab dem 01.01.2024 werden nur noch Elektro-
fahrzeuge mit einem Nettolistenpreis von un-
ter 45.000 € gefördert - und zwar mit 3.000 € 
vom Staat und weiteren 1.500 € vom Herstel-
ler. Die Mindesthaltedauer beträgt weiterhin 
zwölf Monate. Für geleaste E-Autos mit einer 
Leasinglaufzeit ab 24 Monaten gelten die 
gleichen Fördersätze wie bei Neuwagen, bei 
einer Leasinglaufzeit zwischen zwölf und 
23 Monaten gibt es noch 1.500 € vom Staat 
und 750 € vom Hersteller. 

 Junge Gebrauchte werden 2023 noch mit den 
gleichen Prämien gefördert wie Neufahrzeuge 
mit einem Nettolistenpreis zwischen 40.000 € 
und 65.000 €, also mit 3.000 € vom Staat und 
1.500 € vom Hersteller. Ab 2024 gibt es für 
junge Gebrauchte nur noch 2.400 € vom Staat 
und 1.200 € vom Hersteller. 

 Für alle Elektroautos, die bis zum 31.12.2030 
erstmals zugelassen werden, wird zehn Jahre 
lang keine Kfz-Steuer fällig. Diese Steuerbe-
freiung erlischt auch nicht bei einem Halter-
wechsel. Wer zum Beispiel ein drei Jahre zu-
gelassenes E-Auto erwirbt, zahlt noch sieben 
Jahre lang keine Kfz-Steuer. 

 Die Privatnutzung eines Firmenwagens muss 
als geldwerter Vorteil versteuert werden. Ein 
Elektroauto als Dienstwagen bringt hierbei fi-
nanzielle Vorteile: Elektroautos in der Preis-
klasse bis 60.000 € (ab 2024 voraussichtlich 
80.000 €) werden nur mit 0,25 % des Brutto-
listenpreises als monatlicher geldwerter Vor-
teil besteuert. Bei Elektroautos mit einem hö-
heren Bruttolistenpreis und bei Hybridfahr-
zeugen sind es 0,5 %. Beide Regelungen sind 
jeweils günstiger als bei den Verbrennerfahr-
zeugen, die mit 1 % des Bruttolistenpreises als 
geldwerter Vorteil versteuert werden. 

Steuertipp  

Welche Kosten bei Unwetterschäden 
absetzbar sind 

Unwetter verursachen in Deutschland regelmäßig 
große Schäden an Gebäuden, Fahrzeugen und in 
der Landwirtschaft. Betroffene Bürger müssen 
häufig große Summen für die Wiederbeschaffung 
von Hausrat und Gebäudereparaturen aufwenden. 
Ein kleiner Trost: Kosten infolge von Unwetter-
schäden lassen sich als außergewöhnliche Belas-
tungen absetzen, sofern sie nicht von einer Versi-
cherung übernommen werden. 

Damit das Finanzamt mitspielt, müssen die Auf-
wendungen notwendig, existentiell und ange-
messen sein. Absetzbar sind unter anderem die 
selbstgetragenen Kosten für Sachverständige, 
Aufräumarbeiten, die Reparatur von Wohngebäu-
den sowie die Anschaffung von neuen Möbeln, 
Hausrat und Kleidung. Ausgaben für Vermögens-
gegenstände wie Schmuck oder teure Kunst be-
rücksichtigt der Fiskus aber nicht. Zu beachten 
ist, dass das Finanzamt von den außergewöhnli-
chen Belastungen einen Selbstbehalt (zumutbare 
Belastung) abzieht, dessen Höhe vom Einkom-
men, vom Familienstand und von der Kinderzahl 
abhängt. Damit Kosten infolge von Unwetter-
schäden steuerlich anerkannt werden, sollte mit 
der Reparatur innerhalb von drei Jahren nach dem 
Schadenszeitpunkt begonnen werden. 

Sofern Unwetterschäden an Mietobjekten auftre-
ten, kann der Vermieter die selbstgetragenen Re-
paraturkosten am Gebäude als Werbungskosten 
bei seinen Vermietungseinkünften abziehen. Der 
Vorteil ist, dass das Finanzamt von diesen Kosten 
- anders als von außergewöhnlichen Belastun-
gen - keine zumutbare Belastung in Abzug bringt. 
Bei größeren Unwetterereignissen schnüren die 
Finanzverwaltungen der Länder häufig steuerli-
che Hilfspakete, so dass betroffene Steuerzahler 
diverse Erleichterungen wie Steuerstundungen 
beanspruchen können. 

Hinweis: Sollten Handwerkerlöhne für Repa-
raturmaßnahmen nicht als außergewöhnliche 
Belastungen oder Werbungskosten abziehbar 
sein oder aufgrund der zumutbaren Belastung 
steuerlich unberücksichtigt bleiben, lässt sich 
für diese Kosten zumindest der Steuerbonus 
für Handwerkerleistungen beanspruchen. Der 
Steuerbonus beträgt maximal 1.200 €. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 


